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Breitenworbis Buhla Gernrode Haynrode Kirchworbis

Amtsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft
„Eichsfeld-Wipperaue“

Mitgliedsgemeinden sind:

mit öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden entsprechend der Thüringer Bekanntmachungsverordnung
– ThürBekVO – in der zur Zeit gültigen Fassung.

Haynröder Carneval Club 1999 e. V.Haynröder Carneval Club 1999 e. V.

06.02.26 Weiberkarneval 
                ab 19:30 Uhr mit Demme Beats
08.02.26 Kinderkarneval 
                ab 15:00 Uhr
14.02.26 Büttenabend 
               ab 19:11 Uhr mit Tanzband Mash Up      
               & Chris Beat
16.02.26 Rosenmontag                
               Frühschoppen 
               ab 10:00 Uhr mit Ohmbergblech

HCC präsentiert
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Polizeiinspektion Eichsfeld
Kontaktbereichsbeamtin der Verwaltungsgemeinschaft
„Eichsfeld-Wipperaue“ Weststraße 2, 37339 Breitenworbis
Zimmer Nr.101, Erdgeschoss
Frau PHMin Michaela Schwiegershausen
Telefon
Mobil

036074/639268
01522/6297048

oder Polizeiinspektion in Heiligenstadt
Telefon 03606/651223

Sprechzeiten:
Dienstag
Donnerstag

von 15.00 bis 17.00 Uhr
von 09.00 -12.00 Uhr

Rettungsleitstelle des Landkreises
03606/5066780 und 03606/19222
Notruf 112

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Eichsfelder Kessel“
Bereitschaftsdienst für Februar 2026
Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

036076 569-0 (24 h)
036076 569-32
service@waz-ek.de
www.waz-ek.de

Geschäftszeiten:
Montag 13:30 - 15:30 Uhr
Dienstag und Freitag 09:30 - 11:45 Uhr
Donnerstag 09:30 - 11:45 und13:30 - 17:30 Uhr

Bei Verhinderung bitte die Rettungsleitstelle des Landkrei-
ses Eichsfeld unter 03606 5066780 kontaktieren.

Ortsnetzspülungen:
02.02.2026 - 06.02.2026 Haynrode, Buhla, Ascherode

Änderungen vorbehalten, Infos unter www.waz-ek.de möglich. 
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.
In diesem Zusammenhang können zeitweise Trübungen nicht 
ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihren Hausanschluss 
entsprechend zu spülen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“
Breitenworbiser Straße 1
37355 Niederorschel

Annahmestelle für Bioabfälle
Gemeinde Breitenworbis OT Bernterode Hellberg
Öffnungszeiten:
Freitag ��������������������������������������������������� 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag �����������������������������������������������  10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Die Annahmezeiten der Kleinanlieferstation Beinrode (Mo.-Fr.: 
07.00 bis 18.00 Uhr, Sa.: 07.00 bis 14.00 Uhr) und des Betriebs-
hofs der EW Entsorgung in Dingelstädt (Mo.-Fr.: 07.00 bis 18.00 
Uhr; Sa.: 10.00 bis 15.00 Uhr) bleiben unverändert.

Sprechzeiten, wichtige Rufnummern, 
Bereitschaftsdienste

Verwaltungsgemeinschaft 
„Eichsfeld-Wipperaue“
Die Gemeinschaftsvorsitzende

Martina Otto
Weststraße 2 

37339 Breitenworbis
Telefonzentrale: ������������������������������������������������ (036074) 77 - 0
Telefax: (036074) ���������������������������������������������������������77 - 200
Einwohnermeldeamt: ����������������������������������� (036074) 77 - 131
Standesamt: ������������������������������������������ (036074) 77 - 133/134

Sprechzeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
keine Sprechzeit
09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
09.00 - 12.30 Uhr

Nach telefonischer Vereinbarung auch 
 außerhalb der Sprechzeiten.

Sprechstunden der ehrenamtlichen  
Bürgermeister in den Mitgliedsgemeinden:
Gemeinde Breitenworbis mit Ortsteil Bernterode
Bürgermeister Cornelius Fütterer:
Dienstag ���������������������������������������������������  16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Verwaltungsgebäude der VG, Weststraße 2
Ortsteil Bernterode
jeden 1. Dienstag im Monat ��������������������� 16:00 Uhr - 17:00 Uhr
� Gemeindeamt, Schulberg 1
Gemeinde Buhla, Bürgermeister Rüdiger Wetterau:
Donnerstag ����������������������������������������������  16:30 Uhr - 17:30 Uhr
Ortsteilbürgermeister Ascherode, Oliver Michel
Donnerstag �����������������������������������������������17.30 Uhr - 18.00 Uhr
� Dorfgemeinschaftshaus Ascherode
Gemeinde Gernrode, Bürgermeister Sebastian Windolph:
Dienstag ��������������������������������������������������� 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Gemeinde Haynrode, Bürgermeister Andreas Heiroth:
Montag, 2. Februar ���������������������������������� 18:00 Uhr - 19:00 Uhr
Gemeinde Kirchworbis, Bürgermeister Rüdiger Banse:
Dienstag ��������������������������������������������������� 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Geschäftsstelle der gemeinsamen  
Schiedsstelle
der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
„Eichsfeld-Wipperaue“ Breitenworbis und der Gemeinde 
Niederorschel:
Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“
Weststraße 2, 37339 Breitenworbis
Ansprechpartnerin Frau Seeboth, ����������������� Tel. 036074/77101
Informationen erhalten Sie im Bedarfsfall auch über die
Gemeinde Niederorschel,
Bergstraße 51, 37355 Niederorschel,
Ansprechpartnerin Frau Grimm, Tel. 036076/55720.

Nächster Redaktionsschluss
Mittwoch, den 4. Februar 2026

Annahmeschluss der Beiträge für den nichtamtlichen Teil  
im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft:

Dienstag, den 3. Februar 2026, bis 18:00 Uhr
E-Mail: amtsblatt@eichsfeld-wipperaue.de

Nächster Erscheinungstermin
Freitag, den 13. Februar 2026
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Artikel 1 - Änderung
(1)	 Die Entschädigungssatzung vom 17.04.2001, in der Fassung 

der 5. Änderungsatzung vom 30. Juli 2019 wird entsprechend 
des Absatzes 2 geändert.

(2)	 § 2 „Entschädigung der Gemeinschaftsversammlungsmit-
glieder“ Abs. 2 wird folgende Änderung vorgenommen:

	 Die Gemeinschaftsversammlungsmitglieder erhalten eine 
Entschädigung als Sitzungsgeld, für die nachgewiesene Teil-
nahme je Sitzung, in Höhe von 30,00 €.

	 § 3 „Entschädigung für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten
	 Abs. 1 und Abs. 2 werden gestrichen
	 Der Inhalt des Absatzes 3 bleibt bestehen.
Artikel 2 - Inkrafttreten
Der Artikel 1 Absatz 2 tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Breitenworbis, 13.01.2026
Martina Otto
Gemeinschaftsvorsitzende �  -Dienstsiegel-

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wip-

peraue“ Breitenworbis beabsichtigt eine

Ausbildungsstelle zur/m  
Verwaltungsfachangestellten (m,w,d)

(Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung)
mit Ausbildungsbeginn zum 01.09.2026 zu besetzen.

Zugangsvoraussetzungen:
3-jährige Ausbildung:
•	 Mittlere Reife (Realschulabschluss)
2-jährige Ausbildung:
•	 Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
oder die Fachhochschulreife in der entsprechenden Fachrichtung
Eignung:
•	 gutes Allgemeinwissen und Leistungsbereitschaft
•	 sprachlich-logisches Denkvermögen
•	 gut entwickeltes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
•	 sorgfältige Arbeitsweise und Ordnungssinn
•	 Verantwortungsbewusstsein und Verschwiegenheit be-

züglich des Datenschutzes
•	 EDV-Grundkenntnisse
Interessen:
•	 Umgang mit Menschen
•	 schriftliche Bürotätigkeiten
•	 Arbeiten mit Rechtsvorschriften
•	 Interesse an vielseitigen Tätigkeiten
Bei gleicher Eignung und Befähigung werden Schwerbehin-
derte vorrangig berücksichtigt.
Ausbildungsorte:
Theoretische Ausbildung:
3-jährige Ausbildung:
Staatliches Berufsschulzentrum
Alexander-Puschkin-
Promenade 22
99706 Sondershausen

Thüringer Verwaltungsschule
Bahnhofstraße 12
99867 Gotha

2-jährige Ausbildung:
Thüringer Verwaltungsschule
Bahnhofstraße 12
99867 Gotha

Praktische Ausbildung:
Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“
Weststraße 2
37339 Breitenworbis
Gastausbildung beim Landkreis Eichsfeld als übergeordnete 
Behörde.
Ausbildungsinhalte:
Ausbildungsbetrieb:
•	 vielseitige Tätigkeiten in verschiedenen Ämtern

Amtlicher Teil

6. Änderung der Satzung über die Entschädi- 
gung der Gemeinschaftsversammlungsmit 
glieder, des/r Gemeinschaftsvorsitzenden  
und anderer ehrenamtlicher Tätigkeiten in  
der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld- 
Wipperaue“ (Entschädigungssatzung)
1. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 1 der Bekanntmachungssatzung gibt die Verwal-
tungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“ die 6. Änderung 
der Entschädigungssatzung bekannt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die nicht die Bestätigung durch die Kommu-
nalaufsicht, die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft 
geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von ei-
nem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, 
so sind diese Verstöße unbeachtlich.

2. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
2.1 Mit Beschluss vom 24.11.2025, Beschluss Nr. 710 - 02 

- 07 / 2025, hat die Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“ die 
6. Änderung der Entschädigungssatzung beschlossen.

2.2 Der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld 
wurde die Entschädigungssatzung am 12.12.2025 
vorgelegt.
Mit Schreiben vom 12.01.2026 hat die Kommunalauf-
sicht die Entschädigungssatzung bestätigt und die 
sofortige Bekanntmachung gemäß § 52 Abs. 1 i.V.m. 
§ 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugelassen.

Verwaltungsgemeinschaft
„Eichsfeld-Wipperaue“

Beschluss Nr. 710 - 02 - 07 / 2025
vom 24.11.2025

6. Änderung der Satzung über die Entschädigung  
der Gemeinschaftsversammlungsmitglieder,  

des/r Gemeinschaftsvorsitzenden und anderer  
ehrenamtlicher Tätigkeiten in der  

Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“ 
(Entschädigungssatzung)

Aufgrund der §§ 13, 19 Abs. 1 und 52 Abs. 2 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
33 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), sowie den 
§§ 23 Abs. 1 und 27 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 
S. 194, 201) i.V.m. §§ 1 und 2 der Thüringer Verordnung über die 
Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit (ThürDaufwEV) vom 04.09.1992 (GVBl. 
S. 490) zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
24. Juni 2008 (GVBl. S. 134) und der Bekanntmachung über 
die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung für hauptamtliche 
kommunale Wahlbeamte in der jeweils gültigen Fassung und in 
Anlehnung und Heranziehung an §§ 1 und 2 Abs. 2 der Thüringer 
Entschädigungsverordnung (ThürEntschVO) vom 6. November 
2018 (GVBl. S. 703) hat die Gemeinschaftsversammlung der Ver-
waltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“ in ihrer Sitzung 
am 24.11.2025 folgende Änderungssatzung beschlossen:
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1. Änderung der Haupsatzung  
der Gemeinde Breitenworbis
1. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 16 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde Breiten-
worbis die 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Breitenworbis bekannt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die nicht die Bestätigung durch die Kommu-
nalaufsicht, die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von ei-
nem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, 
so sind diese Verstöße unbeachtlich.

2. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
2.1 Mit Beschluss vom 11.09.2025, Beschluss Nr. 20 - 09 - 

74 / 2025, hat der Gemeinderat der Gemeinde Breiten-
worbis die 1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen.

2.2 Die Änderungssatzung wurde der Kommunalaufsicht 
am 23.09.2025 vorgelegt. Das Landesverwaltungsamt 
Weimar hat mit Schreiben vom 07.01.2026 die Führung 
der Flagge genehmigt.
Von der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichs-
feld wurde die 1. Änderung der Hauptsatzung mit 
Schreiben vom 14.01.2026 bestätigt und die sofortige 
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 21 Abs. 3 Satz 
3 ThürKO zugelassen.

Beschluss Nr. 20 - 09 - 74 / 2025
vom 11.09.2025

1. Änderung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Breitenworbis

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl.S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes 
vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Breitenworbis in der Sitzung am 11.09.2025 die 1. 
Änderung der Hauptsatzung beschlossen:
Artikel 1 - Änderung
1.	 Die Hauptsatzung der Gemeinde Breitenworbis vom 

09.03.2022 wird entsprechend des Absatzes 2 geändert.
2. Die Hauptsatzung wird in den folgenden Paragraphen und 

Absätzen geändert:
2.1 § 2 „Wappen, Flagge, Dienstsiegel“ Abs. 2 erhält fol-

gende Fassung:
Die Flagge der Gemeinde zeigt die Farbenfolge rot/
weiß/rot (1:2:1).
Der Flagge ist im mittleren weißen Teil das Wappen der 
Gemeinde aufgelegt.

2.2 § 4 Abs. 4 „Ortsteile mit Ortsteilverfassung“ Abs. 4 
wird ersatzlos gestrichen:
Nach § 45 Abs. 3 ThürKO beträgt die Zahl der Ortsteil-
ratsmitglieder im Ortsteil Bernterode, 8 Ortsteilratsmit-
glieder und Ortsteilbürgermeister.

2.3 § 6 „Einwohnerfragestunde und -versammlung“ Abs. 
1 erhält folgende Fassung:
Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den 
Einwohnern Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu 
gemeindlichen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit 
des Gemeinderates fallen, zu stellen oder Anregungen 
und Vorschläge zu unterbreiten. Einwohneranfragen, 
Anregungen oder Vorschläge zu Tagesordnungspunkte, 
die nichtöffentlich behandelt werden, sind unzulässig.
Es dürfen bis zu 3 Einwohneranfragen, Anregungen 
oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder 
Verband mit Sitz in der Gemeinde Breitenworbis pro 
Sitzung gestellt werden.

•	 Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen mit Hilfe moderner 
Bürotechnik

•	 Ausfüllen von Formularen, Führung von Akten
•	 Aufsetzen von Schriftsätzen
•	 Arbeiten mit Rechtsvorschriften
•	 Anfertigen von Statistiken
•	 Beratung von Bürgern
•	 Organisieren von bürowirtschaftlichen Aufgaben
•	 Bearbeitung von Personalangelegenheiten
•	 Vorbereitung von Sitzungen
Berufsschule:
•	 Verwaltungsrecht- und Verwaltungsverfahren
•	 Staatsrecht und Volkswirtschaftslehre
•	 Personalwesen
•	 Buchführung
•	 Organisation
•	 Text- und Datenverarbeitung
•	 Ordnungsrecht
•	 Kommunalrecht
•	 … und weitere
Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag 
für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD-BBiG).
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 24. Fe-
bruar 2026, 18:00 Uhr mit folgenden Unterlagen:
•	 Bewerbungsschreiben
•	 Lebenslauf
•	 aktuelle Zeugniskopien (wünschenswert Halbjahreszeugnis 

2025/2026)
•	 eventuell Kopie des Schwerbehindertenausweises
an die

Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfeld-Wipperaue“
Weststraße 2 in 37339 Breitenworbis

bzw. per E-Mail an
kaufmann@eichsfeld-wipperaue.de

Verspätet hier eingehende Bewerbungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Verwal-
tungsgemeinschaft “Eichsfeld-Wipperaue“ Ihnen Kosten oder 
Aufwendungen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung nicht 
erstatten kann. Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurück-
gesandt, wenn ein frankierter Rückumschlag (A4) beigefügt ist.
Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der/die Bewerber/in in 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten während des 
Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf der Einwilligung ist 
jederzeit möglich.
Breitenworbis, den 8. Dezember 2025
gez. Martina Otto
Gemeinschaftsvorsitzende

 

 
Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ (WAZ) ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in Niederorschel. Als kommunaler Aufgabenträger ist der Verband für die Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgung von ca. 32.000 bzw. 39.000 Einwohnern in seinen Mitgliedsgemeinden zuständig. 

Zur Verstärkung unseres Teams möchten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit eine Stelle 
in der 

Finanzbuchhaltung (m/w/d) 

neu besetzen. 

Die ausführliche Stellenausschreibung mit weiteren Informationen zu dem Aufgabengebiet und dem 
Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter https://www.waz-ek.de/verband/stellenangebote. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
15.02.2026 an den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 
37355 Niederorschel oder per E-Mail an: service@waz-ek.de 

gez. Carsten Schneider, Geschäftsleiter 
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Der Wahlleiter erhält neben dem Erfrischungsgeld 
(Sitzungsgeld) nach nach Satz 1 eine einmalige 
Pauschalentschädigung in Höhe von 50,00 € je 
Wahl. Die Entschädigung des Wahlleiters wird nur 
gezahlt, sofern ein Bediensteter der Verwaltungs-
gemeinschaft im Verhinderungsfall des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters oder des ehrenamtlichen 
Beigeordneten vom Gemeinderat nach § 4 Abs. 2 
ThürKWG zum Wahlleiter berufen wurden.

(8) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten er-
halten nach Maßgabe der Thüringer Verordnung 
über die Aufwandsentschädigung der ehrenamt-
lichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit die 
folgenden Aufwandsentschädigungen:
< der ehrenamtliche 

Bürgermeister �  1.676,00 €/Monat
< der ehrenamtliche 

Beigeordnete �  419,00 €/Monat
< der Ortsteilbürgermeister �  550,00 €/Monat
< Stellvertreter des Ortsteilbürgermeisters

� 50,00 €/Monat
(§ 12 und § 13 ThürKO)

2.6 § 16 „Öffentliche Bekanntmachungen“ Abs. 3 erhält 
folgende Fassung:
Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinde-
rates und der Sitzungen des Ortsteilrates für den Orts-
teil Bernterode erfolgt durch Aushang an folgenden 
gemeindlichen Verkündungstafeln:
in Breitenworbis:
am Standort: vor dem Gebäude, Lange Straße 1
am Standort: vor dem Wohnblock, Birkenweg 5
am Standort: vor dem Parkplatz, Halle-Kasseler-Straße 
/ Ecke Weststraße
in Bernterode:
am Standort: Anger 1
am Standort: Bäckerei Fütterer, Straße des Friedens 3
am Standort: Schachtsiedlung; Abzweig Schmalenbach
am Standort: Bürgermeisteramt, Schulberg 1
Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen des Gemeinderates und Ortsteilrates 
ist mit dem Ablauf des ersten Tages des Anhangs an 
den Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden 
Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach 
der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.
Auf den bekannt gemachten Schriftstücken sind Ort 
und Zeit des Aushangs sowie Zeitpunkt der Abnahme 
unterschriftlich zu bescheinigen.

Artikel 2 - Inkrafttreten
1.	 Der Artikel 1 Punkt 2.5, Absatz 8 tritt am 01.01.2026 in Kraft.
2.	 Die weiteren Punkte und Absätze des Artikel 1 treten am 

Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Breitenworbis, 16.01.2026
Cornelius Fütterer
Bürgermeister�  -Dienstsiegel-

Bekanntmachung
16. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde  
Haynrode am 20.01.2026
Im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Haynrode wurden 3 Beschlüsse gefasst, die hiermit amtlich 
bekannt gegeben werden:
1.	 Beschluss Nr. 50 - 16 - 65 / 2026 vom 20.01.2026
	 Haushaltssatzung der Gemeinde Haynrode für das Haus-

haltsjahr 2026
Auf der Grundlage des § 55 der Thüringer Kommunalordnung 
erlässt der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2026.

Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentli-
chen Sitzung und kann auf 30 Minuten begrenzt werden; 
in Ausnahmefällen kann sie durch den Bürgermeister bis 
auf 60 Minuten ausgedehnt werden. Die Redezeit eines 
Fragestellers beträgt höchsten 5 Minuten. Es genügt 
eine mündliche Beantwortung der Einwohneranfrage/n 
durch den Bürgermeister. Eine Aussprache und/oder 
Beratung in der Sache findet nicht statt.
Ist die Beantwortung der Nachfrage/n nicht während 
der Sitzung möglich, erfolgt deren Beantwortung im 
Nachgang oder in der folgenden Gemeinderatssitzung.

2.4 § 14 „Ehrenbezeichnungen“ Abs. 2 erhält folgende 
Fassung:
Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Eh-
renbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt 
mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt 
haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:
< Bürgermeister

= Ehrenbürgermeister;
< Beigeordneter

= Ehrenbeigeordneter;
< Gemeinderatsmitglied

= Ehrengemeinderatsmitglied;
< Ortsteilbürgermeister

= Ehrenortsteilbürgermeister;
< Mitglied des Ortsteilrates

= Ehrenmitglied des Ortsteilrates;
< sonstige Ehrenbeamte

= eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit 
kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem 
Zusatz „Ehren-„.

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder 
überwiegend ausgeübten Funktion richten.

2.5 § 15 „Entschädigungen“ Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 und 
Abs. 8 erhalten folgende Fassung:
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 

ehramtliche Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse als Entschädigung ein Sitzungsgeld 
von 30,00 € für die notwendige, nachgewiesene 
Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in dem 
sie Mitglied sind. Dabei dürfen nicht mehr als zwei 
Sitzungsgelder pro Tag gezahlt werden.
Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36 a Ab-
satz 1 Satz 1 ThürKO sowie die Beschlussfassung 
im Umlaufverfahren nach § 36 a Absatz 2 ThürKO 
wird gleichermaßen die Entschädigung gewährt.
Erfolgt die Protokollführung in Ausschusssitzun-
gen durch ein Gemeinderatsmitglied, welches 
nicht Vorsitzender des Ausschusses ist, wird die-
sem Gemeinderatsmitglied eine Zusatzentschä-
digung in Höhe von 15,00 € gezahlt.
Wird die Protollführung der Gemeinderatssitzung 
von einem Gemeinderatsmitglied wahrgenom-
men, so wird diesem Gemeinde- oder Ortsteil-
ratsmitglied eine Zusatzentschädigung in Höhe 
von 15,00 € gezahlt.

(2) Die Ortsteilratsmitglieder erhalten für ihre ehren-
amtliche Mitwirkung Bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Ortsteilrates ein Sitzungsgeld 
von 15,00 € für die notwendige, nachgewiesene 
Teilnahme an Sitzungen des Ortsteilrates.
Wird die Protokollführung der Ortsteilratssitzung 
von einem Ortsteilratsmitglied wahrgenommen, 
wird diesem Ortsteilratsmitglied eine Zusatzent-
schädigung in Höhe von 10,00 € gezahlt.

(6) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für 
die Teilnahme an den Sitzungen des Wahlaus-
schusses ein Sitzungsgeld von 25,00 € und die Mit-
glieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag eine pauschale Entschädi-
gung (Erfrischungsgeld) in Höhe von 50,00 €.
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Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Soll-Stärke des Gemeinderates: ��������  9 Mitglieder
Gesetzliche Ist-Stärke des Gemeinderates: �����������  8 Mitglieder
davon anwesend: ����������������������������������������������������  7 Mitglieder
Ja - Stimmen: ������������������������������������������������������������  7 Stimmen
Nein - Stimmen: ������������������������������������������������������������������������  /
Stimmenthaltungen: ������������������������������������������������������������������  /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen: ���������������������������������������������������� keiner.
Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen.
Die Haushaltssatzung wird nach dem Genehmigungsverfahren 
für Satzungen amtlich bekannt gegeben.
2.	 Beschluss Nr. 50 - 16 - 66 / 2026 vom 20.01.2026
	 Finanzplan und Investitionsprogramm 2025 - 2029
Der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode stimmt dem Finanz-
plan 2025 - 2029 mit dem Investitionsprogramm zu.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Soll-Stärke des Gemeinderates: ��������  9 Mitglieder
Gesetzliche Ist-Stärke des Gemeinderates: �����������  8 Mitglieder
davon anwesend: ����������������������������������������������������  7 Mitglieder
Ja - Stimmen: ������������������������������������������������������������  7 Stimmen
Nein - Stimmen: ������������������������������������������������������������������������  /
Stimmenthaltungen: ������������������������������������������������������������������  /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen: ���������������������������������������������������� keiner.
Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen.

3.	 Beschluss Nr. 50 - 16 - 67 / 2026 vom 20.01.2026
	 Errichtung einer „30er Zone“ in der Ortslage Haynrode
Der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode beschließt die Errichtung 
einer „30er Zone“ in der Ortslage Haynrode, entsprechend dem 
Vorschlag der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Eichsfeld.
Der Bürgermeister wird beauftragt, in Absprache mit dem Ord-
nungsamt der VG, die Umsetzung der Geschwindigkeitsbegren-
zung bzw. die Beschilderung zu beantragen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Soll-Stärke des Gemeinderates: ��������  9 Mitglieder
Gesetzliche Ist-Stärke des Gemeinderates: �����������  8 Mitglieder
davon anwesend: ����������������������������������������������������  7 Mitglieder
Ja - Stimmen: ������������������������������������������������������������  7 Stimmen
Nein - Stimmen: ������������������������������������������������������������������������  /
Stimmenthaltungen: ������������������������������������������������������������������  /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen: ���������������������������������������������������� keiner.
Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden 2 Beschlüsse
Beschluss Nr. 50 - 16 - 68 / 2026
Beschluss Nr. 50 - 16 - 69 / 2026
gefasst, die nach Wegfall der Vertraulichkeitsgründe amtlich 
bekannt gegeben werden.
Haynrode, 21.01.2026
Andreas Heiroth
Bürgermeister
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Einwohnerstatistik 2025
der Mitgliedsgemeinden der 

Verwaltungsgemeinschaft ''Eichsfeld-Wipperaue''
Stand: 31.12.2025

  
Einwohner 01.01.25 31.12.25 + / - männlich weiblich Ausländer Zuzüge Wegzüge Umzüge*

Breitenworbis gesamt 3.187 3.159 - 28 1.576 1.583 63 127 101 43
davon OT Bernterode 1.164 1.136 - 28 568 568 5 27 45 5
davon OT Breitenworbis 2.023 2.023 + 0 1.008 1.015 58 100 56 38
Buhla gesamt 460 441 - 19 222 219 15 12 27 7
davon OT Ascherode 157 150 - 7 77 73 1 1 5 4
davon OT Buhla 303 291 - 12 145 146 14 11 22 3
Gernrode 1.496 1.469 - 27 760 709 12 24 47 14
Haynrode 681 684 + 3 361 323 18 50 47 6
Kirchworbis 1.279 1.268 - 11 640 628 28 34 47 13
gesamte VG 7.103 7.021 - 82 3.559 3.462 136 247 269 83

* Umzüge sind Wohnungswechsel innerhalb eines Ortes.

Einwohner Geburten Sterbefälle Heirat Scheidung ledig verheiratet geschieden verwitwet NW**

Breitenworbis gesamt 15 69 6 6 1.180 1.523 159 297 65
davon OT Bernterode 6 16 2 4 425 565 46 100 25
davon OT Breitenworbis 9 53 4 2 755 958 113 197 40
Buhla gesamt 0 4 4 1 148 209 38 46 9
davon OT Ascherode 0 3 2 0 41 82 6 21 2
davon OT Buhla 0 1 2 1 107 127 32 25 7
Gernrode 8 12 2 2 563 736 72 98 27
Haynrode 6 6 1 1 271 313 37 63 17
Kirchworbis 10 8 7 4 442 665 59 102 45
gesamte VG 39 99 20 14 2.604 3.446 365 606 163

** NW=Nebenwohnung

Einwohner röm.-kath. evange-
lisch keine 0 bis 3 4 bis 6 7 bis 15 16 bis 18 19 bis 65 66 bis 99

10
0+

Breitenworbis gesamt 2.148 201 810 77 104 284 88 1.692 914  
davon OT Bernterode 802 59 275 32 29 104 36 602 333
davon OT Breitenworbis 1.346 142 535 45 75 180 52 1.090 581  
Buhla gesamt 48 141 252 10 7 35 16 244 129
davon OT Ascherode 17 56 77 5 2 11 4 79 49
davon OT Buhla 31 85 175 5 5 24 12 165 80
Gernrode 1.165 61 243 44 45 151 48 827 354
Haynrode 106 265 313 27 20 62 18 389 168
Kirchworbis 910 52 306 36 54 112 29 695 342
gesamte VGS 4.377 720 1.924 194 230 644 199 3.847 1.907  

Nichtamtlicher Teil
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Höchste nationale Auszeichnung
Die SV Bernterode kann auf bewegte 125 Jahre  
zurückblicken und bekommt die „Sportplakette  
des Bundespräsidenten“
Erfurt/Bernterode
Eine große Auszeichnung für einen großen Verein:
Die SV Bernterode hat zu ihrem 125-jährigen Jubiläum die „Sport-
plakette des Bundespräsdenten“ und damit die höchste nationale 
Auszeichnung erhalten, die es in Deutschland gibt. In Erfurt nahm 
der Vorsitzende Thomas Busse die Ehrenplakette entgegen.
Und war zurecht voller Stolz. „Wir haben schon einige große Dinge 
erreicht“, sagt Busse, der bereits seit 1999 an der Spitze der SV 
Bernterode ist und als Marathonläufer symbolisch perfekt für den 
langen Atem des Klubs steht. Seitdem der Verein im Jahr 1900 
gegründet wurde, gab es zahlreiche Höhepunkte. Einer ist dem 
Vorsitzenden dabei in besonderer Erinnerung geblieben. 2009 
wurden nicht nur 40 Jahre Badminton in Bernterode gefeiert, son-
dern auch der Höllbergtunnell-Lauf. Im Rahmen des Tages der 
offenen Tür waren unglaubliche 15.000 Menschen mit dabei. „Von 
Freitag bis Montag hat mir damals die A38 von Breitenwobis bis 
Bleicherode gehört“, rekapituliert Busse mit einem Schmunzeln.
1900 begann alles mit der Gründung des Männer-Turnvereins, 
1920 entstand der Fußballclub „FC Wacker Bernterode“, zwei 
Jahre später wurde der Waldsportplatz Hagenberg eingeweiht.
Nach Ende des zweiten Weltkriegs gestaltete sich der Wieder-
beginn der sportlichen Aktivitäten mühsam. 1946 entstand die 
damalige SG Bernterode durch den Zusammenschluss des 
Männerturnvereins des FC Wacker. Punktspiele bestreitet die 
SG damals noch im Eichsfeldkreis.
Ein Jahr später wird die SG im Zuge der Gebietsreform dem Kreis 
Nordhausen zugeordnet. Höhepunkte sind damals die Partien 
um den „Kreisfestspielmeister“.
In den Folgejahren schreitet die Entwicklung des heute 125-jäh-
rigen Jubilars stetig voran. Im Sommer 1964 wird die Turnhalle, 
die im nationalen Aufbauwerk entstand, festlich eingeweiht.
Nach dem politischen Umbruch wird dann im Juli 1990 die SV 
Bernterode aus den ehemaligen Sektionen der BSG Fortschritt 
Bernterode gegründet. Werner Mosebach ist erster Vorsitzender.
Wandern ist die sechste Abteilung
Als Anfang 1997 die Sparte „Wandern“ ins Leben gerufen wird, 
ist das die sechste Abteilung, bei der die SV Bernterode entsteht. 
Inzwischen hat der ausgezeichnete Verein neun (Turnen, Fußball, 
Tischtennis, Schach, Badminton, Wandern, DJK, Leichtathletik, 
Darts) und etwas mehr als 300 Mitglieder - Zahlen, die auch 
Vereinsoberhaupt Busse zufriedenstellen. „Damit sind wir kein 
kleiner Verein im Eichsfeld“, unterstreicht der 60-Jährige, der 
vor kurzem beim „New York“ Marathon“ am Start war. Der Bau 
der Wanderhütte und des Soccerplatzes, der längsten Bank mit 
Tisch aus einem Stamm in Thüringen und der Sportplatzumbau 
samt automatischer Bewässerungsanlage mit eigenem Brunnen 
und neuer Barriere in Eigenregie unterstreichen zudem das En-
gagement der Verantwortlichen und Mitglieder.
Gottfried Hunold erhält das Bundesverdienstkreuz
Um auf besondere Ereignisse zu kommen, muss der Verein aber 
gar nicht zu weit in die Vergangenheit schauen. 2020, als Corona 
ausbrach, wurde die Turnsparte 120 und die Fußball-Abteilung 
100 Jahre alt. 2023 erhält Gottfried Hundold, der auch Ehren-
bürger Bernterodes ist, das Bundesverdienstkreuz.
Dass die SV Bernterode nicht vergisst, mit der Zeit zu gehen, unter-
streicht die Gründung der Dart-Abteilung in diesem Jahr. Die 2024 
ins Leben gerufene Leichtathletik-Abteilung habe einen „sehr guten 
Zulauf“, freut sich Busse, zu jedem Training kommen zwischen zehn 
und 17 Aktive. Die größte Herausforderung für die Zukunft beste-
he darin, den Altersschnitt in den verantwortlichen Positionen zu 
senken. „Viele junge Menschen wollen zwar mitarbeiten, aber keine 
Verantwortung mehr übernehmen“, hat Busse erkannt.
Um junge Mitglieder zu gewinnen, hat die SV Bernterode daher 
Verträge mit dem Kindergarten Bernterode, der Grundschule 
Kirchwobis, der Regelschule Breitenworbis und dem Leinefelder 
Gymnasium geschlossen. „Das ist auch ein Punkt, den nicht allzu 
viele Vereine vorweisen können“, hebt Busse hervor und fügt an 
„Wir beteiligen uns auch selbstverständlich an allen kommuna-

Wir gratulieren zum Geburtstag
30.01.2026 zum 72. Geburtstag Herr Wagner, Gernod
01.02.2026 zum 66. Geburtstag Frau Tauscher, Dorothea
07.02.2026 zum 88. Geburtstag Frau Schmidt, Roswitha
09.02.2026 zum 91. Geburtstag Frau Hebestreit, Christa
09.02.2026 zum 84. Geburtstag Herr Waldmann, Werner
12.02.2026 zum 74. Geburtstag Herr Gremler, Rudolf
Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen und Gottes 
Segen.
Cornelius Fütterer
Bürgermeister

Nachrichten  
aus dem Ortsteil Bernterode

Wir gratulieren zum Geburtstag
31.01.2026 zum 66. Geburtstag Frau Bader, Marlies
01.02.2026 zum 86. Geburtstag Frau Raabe, Ursula
03.02.2026 zum 91. Geburtstag Herr Winter, Heribert
09.02.2026 zum 90. Geburtstag Frau Kohl, Ruth
10.02.2026 zum 74. Geburtstag Frau Moschner, Monika
Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Cornelius Fütterer
Bürgermeister

Jagdgenossenschaft Bernterode
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Donnerstag, dem 19.03.2026, 19.30 Uhr, führt die Jagd-
genossenschaft Bernterode im Vereinsraum des Sportler-
hauses Bernterode (Straße Wiesental) ihre Jahreshaupt-
versammlung durch. Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Mitglieder sind alle Eigentümer von Wald-, Feld- und Wiesen-
flächen außerhalb der Ortslage.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Bericht des Jagdpächters
3.	 Tätigkeitsbericht des Jagdvorstehers
4.	 Bericht des Kassenführers mit Kassenprüfung
5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Beschlussfassung über die Nutzung des Reinertrages
8.	 Sonstiges
Bernterode, den 13.01.2026
Der Vorstand
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Nachrichten  
aus dem Ortsteil Ascherode

Wir gratulieren zum Geburtstag
09.02.2026 zum 69. Geburtstag Herr Wizisk, Lothar
Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Rüdiger Wetterau
Bürgermeister

Oliver Michel
Ortsteilbürgermeister

len Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, Kinderfesten, 
Pflanzaktionen im Forst und vielen mehr.“
An die nächsten 125 Jahre denkt der Vorsitzende noch nicht: 
„Für die nächsten 25 Jahre sind wir aber gerüstet“.

Ehrenvolle Auszeichnung: Thomas Busse, Vorsitzender der SV 
Bernterode (Zweiter von links) und Wolfgang Barthel (Zweiter von 
rechts) nehmen stellvertretend die „Sportplakette des Bundes-
präsidenten“ entgegen, Sportminister Stefan Gruhnert (links) und 
Lutz Scherf, Vizepräsident des Landessportbundes, gratulieren

Bürgerstiftung Bernterode
Nach einem erfolgreichen 10. Weihnachtsmarkt am 3. Advents-
sonntag 2025, möchten wir die Gelegenheit nutzen und allen 
Helfern, sei es in der Vorbereitung, bei der Durchführung oder 
beim Aufräumen, ein herzliches Dankeschön sagen, die für uns 
alle wieder einen wunderschönen Weihnachtsmarkt auf die Bei-
ne gestellt haben. Ein großer Dank gilt auch allen Gästen, die 
unseren Weihnachtsmarkt so zahlreich besucht haben.
Der Erlös kommt, wie immer, unserem Dorf zugute. Wir ver-
wenden die Überschüsse des Weihnachtsmarktes 2025 für die 
Erneuerung der Tanzfläche und des Fußbodens im Festzelt.
Der Vorstand der Bürgerstiftung Bernterode
Gez. Patricia Poggel
(Vorstandsvorsitzende)

Wir gratulieren zum Geburtstag
06.02,2026 zum 81. Geburtstag Frau Schwab, Monika
12.02.2026 zum 73. Geburtstag Frau Ertmer, Ingrid
12.02.2026 zum 69. Geburtstag Frau Gruner, Bärbel
Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Rüdiger Wetterau
Bürgermeister

Oliver Michel
Ortsteilbürgermeister
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Wir gratulieren zum Geburtstag
01.02.2026 zum 85. Geburtstag Frau Weddige, Annita
03.02.2026 zum 87. Geburtstag Herr Begau, Werner
07.02.2026 zum 81. Geburtstag Frau Bachmann, Christel
08.02.2026 zum 87. Geburtstag Frau Müller, Anna
Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Rüdiger Banse
Bürgermeister

Gottesdiensttermine  
der evangelischen Kirche Rüdigershagen
Herzliche Einladung!

01.02. 09:30 Uhr Gottesdienst in Niederorschel
08.02. 10:00 Uhr Gottesdienst in Rüdigershagen
30.01. 18:00 Uhr Teenie Treff in Rüdigershagen
31.01. 09:30 Uhr Kindertreff in Niederorschel
04.02. 15:00 Uhr Frauenkreis in Niederorschel

jeden Montag
16:00 Uhr Kinderstunde im Gemeindezentrum Rüdigershagen

(außer in den Ferien)
jeden Donnerstag
17:30 Uhr Chor im Gemeindezentrum Rüdigershagen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
gez. i. A. für Pfarrer Martin Quellmalz

Kontaktdaten Pflegeheime
Kath. Altenpflegeheim „St. Josef“
Straße der Demokratie 20
37339 Breitenworbis
Tel.-Nr. 036074 / 95-0
Fax-Nr. 036074 / 95-243
Homepage: www.altenpflegeheim-breitenworbis.com

www.breitenworbis.jetzt
Mail: info@altenpflegeheim-breitenworbis.de

Kath. Altenpflegeheim „St. Elisabeth“
Stationsweg 2
37339 Breitenworbis
Tel.-Nr. 036074 / 2027-0
Fax-Nr. 036074 / 2027-222
Homepage: www.altenpflegeheim-breitenworbis.com

www.breitenworbis.jetzt
Mail: info@altenpflegeheim-breitenworbis.de

Wir gratulieren zum Geburtstag
01.02.2026
07.02.2026
09.02.2026

zum 72. Geburtstag
zum 74. Geburtstag
zum 93. Geburtstag

Herr Würth, Herbert
Herr Sommerfeld, Reinhard
Frau Sommer, Irmgard

Die Gemeinde gratuliert herzlich und wünscht alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Sebastian Windolph
Bürgermeister

01.02.2026 –  
Wanderung zum Fuße der Hasenburg
Blickwinkel auf die Hasenburg (max. 10 km)
Wir laden euch herzlich zu einer gemeinsamen Wanderung am 
Sonntag, den 01.02.2026, ein.
Start:
Treffpunkt:

09:30 Uhr
Sportplatz Haynrode

Von dort aus wandern wir gemeinsam zum Fuße der Hasenburg.
Unterwegs und am Ziel erwartet uns ein besonderer Programm-
punkt:
Der Abteilungsleiter gibt spannende geschichtliche Einblicke 
und erläutert den Blickwinkel auf die Hasenburg - eine schöne 
Gelegenheit, Natur und Geschichte miteinander zu verbinden.
Die Wanderung ist für alle (auch Kinder) geeignet, die Freude an 
Bewegung, frischer Luft und interessanten Geschichten haben.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und einen gelungenen 
gemeinsamen Vormittag!
Die Anmeldung ist ganz einfach: Besucht unsere Internetseite 
unter svhaynrode.de oder meldet euch direkt bei Herbert Hart-
mann unter der Telefonnummer 0171/9542493 an.
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Neujahrsbrunch in der DRK Tagespflege
Beim Neujahrsbrunch in der DRK Tagespflege „Rasenschule“ 
Niederorschel starteten die Seniorinnen und Senioren gemein-
sam in das neue Jahr. In entspannter und herzlicher Atmosphä-
re wurde das Beisammensein genossen, während ein liebevoll 
vorbereiteter Brunch für kulinarische Freude sorgte. Der festlich 
gedeckte Tisch lud zum Verweilen ein und bot den idealen Rah-
men für gute Gespräche und fröhliches Miteinander.

�

Gemeinsam wurden Wünsche für das neue Jahr ausgetauscht, 
Erinnerungen geteilt und hoffnungsvoll nach vorne geblickt. Der 
Neujahrsbrunch war ein schöner Auftakt ins neue Jahr und zeigte 
einmal mehr, wie wertvoll Gemeinschaft, Wärme und gemeinsa-
me Momente im Alltag der Tagespflege sind.
Beitrag und Bilder von Mandy Behrens und Claudia Grabe


